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Bewertung 

Da mir für das Plangebiet keine genauen Informationen zum Aufbau des Untergrunds bis zum 

Grundwasser vorliegen, ist eine Verunreinigung des genutzten Grundwassers durch das Bau

gebiet nicht auszuschließen. Die Größe der Planfläche und die durch das Baugebiet zu erwar

tenden Eingriffstiefen lassen den Schluss zu, dass es durch die Planrnaßnahmen wahrschein

lich zu einer wesentlichen Minderung der Grundwasserüberdeckung kommen würde. 

Durch die in einem Baugebiet anzunehmenden Arbeiten und Tätigkeiten, u. a. Bodeneingriffe 

zum Bau einer Kanalisation oder das Ausheben von Baugruben, sind Verunreinigungen des 

Grundwassers möglich. 

Die aufgeführten Verbote der Schutzgebietsverordnung und die Ausführungen im Merkblatt 

für die Erteilung von Ausnahmezulassungen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten zei

gen, dass eine Ausnahmezulassung nur möglich ist, wenn eine Gefährdung des Grundwassers 

während der Bautätigkeit und der späteren Nutzung annähernd vollständig ausgeschlossen 

werden kann. 

Durch das Baugebiet besteht gegenüber der Ist-Situation ein höheres Gefährdungspotenzial, 

· das durch Auflagen minimiert, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Fol

gende allgemeine Auflagen sollten eingehalten werden:

• Die sonstigen Verbote der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten.

• Die Bodeneingriffe müssen so gering wie möglich gehalten werden.

• Die Anlagen müssen so gebaut werden, dass während der Baumaßnahmen und während

der späteren Nutzungen keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen kön

nen. Baustoffe müssen so gewählt werden, dass eine schädliche Verunreinigung des

Grundwassers dauerhaft nicht zu besorgen ist.

• Die Minderung der Reinigungswirkung der Deckschichten darf nur über den für die Bau

maßnahmen nötigen kürzest möglichen Zeitraum erfolgen.

• Bei der Nutzung von Wasser, z.B. als Spülung, darf nur Trinkwasser verwendet werden.



Seite 5 zum Schreiben vom Januar 2020, G;,.: W4-89f-06-09-20/547 le 

• Während der Arbeiten kann es zu einer Verunreinigung/Trübung des Grundwassers kom

men. Die durch die Brunnen der ovag geförderten Grundwässer sollten während der ge

planten Baumaßnahmen kontinuierlich kontrolliert werden. Die Kontrollen sollten mit dem

zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt werden.

• In Bezug auf die Kanalisation empfehle ich aufgrund der geringen Entfernung zwischen

dem Planbereich und der Zone II sowie der hydrogeologischen Verhältnisse im Untergrund

die Vorgaben des Arbeitsblattes ATV-DVWK-A 142 für die Schutzzone II umzusetzen.

Das Gefährdungspotenzial ist als hoch einzuschätzen.

• Erdaufschlüsse sollten innerhalb möglichst kurzer Zeiträume wieder verschlossen werden.

• Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass Baumaschinen gegen Tropfverluste sowie aus

laufende Kraftstoffe und Öle gesichert sind. Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die

Betankung darf nur außerhalb des Wasserschutzgebietes bzw. auf befestigten, hierfür vor

gesehenen Flächen erfolgen.

• Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Der Verursacher muss in eigener Verantwortung Sofortmaßnahmen ergreifen. Hierfür nö

tige Materialien sind vorzuhalten.

• Die ausführenden Baufirmen sind von der Lage der Planfläche in einem Wasserschutzge

biet schriftlich zu informieren. Die Bauarbeiter sind entsprechend einzuweisen.

• Das auf Straßen anfallenden Niederschlagswasser sollte über die Kanalisation abgeführt

werden. Das auf den sonstigen befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser kann

über die belebte Bodenzone versickert werden. Allerdings sollte im Vorfeld geprüft wer

den, ob die Untergrundbeschaffenheit hierfür geeignet ist, da geringdurchlässige Schichten

im Untergrund anstehen können.

• Die Nutzung von Erdwärme mittels Erdwärmesonden unterliegt den Anforderungen des

Gewässerschutzes an Erdwärmesonden vom 21.03.2014 (StAnz. 17/2014 S. 383). Danach

liegt der Planbereich in einem wasserwirtschaftlich unzulässigen Gebiet.

• Durch die geplanten Leitungs- oder Kanaltrassen darf es nicht zu einer Dränwiricung bzw.

zu bevorzugten Wasserwegsamkeiten kommen. Hierzu ist grundwassergeringdurchlässiges

Material zum Auffüllen der Trassen zu verbauen. Sollte ein Kanal- oder Leitungsbett aus
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Kies, Schotter oder Sand notwendig sein, ist dieses in regelmäßigen Abständen mit Ton

sperren zu versehen, damit das Kanal- oder Leitungsbett nicht wie eine Dränung wirken 

kann. 

Die Inanspruchnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ist 

gemäß§§ 1 - 3 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) in der Fassung vom 

12. Januar 2004, zuletzt geändert am 18. Oktober 2019, kostenpflichtig. Auf§ 8 Abs. 3

HVwKostG wird hingewiesen. Die Kosten richten sich nach der Allgemeinen Verwaltungs

kostenordnung (AllgVwKostO) und der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich

des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher

schutz (VwKostO-MUKL V) in der jeweils gültigen Fassung.

Die entstandenen Gebühren und Auslagen nach Nr. 19113 betragen 258,-- Euro (3 Std. höhe

rer Dienst). Eine Kostenrechnung geht dem Antragsteller gesondert zu. 

Im Auftrag 
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